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Diözesane Arbeitsgemeinschaft für Mitarbeitervertretungen 

im Bereich der Caritas und ihre Gremien 
 

Erst im März fanden die regulären Wahlen der Mitarbeitervertretungen in den Einrichtungen 

der Caritas in der Erzdiözese Freiburg statt – und schon stehen die nächsten Wahlen an: die 

Vertreterwahlen. Alle Mitarbeitervertretungen im Caritasbereich wählen regionale Vertreter-

innen und Vertreter für die Vertreterversammlung, ein Gremium der Diözesanen 

Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DiAG MAV). Dieses Mal finden die 

Wahlen erstmals im Rahmen der regionalen Info-Tage im Juli statt. Eine Einladung zur 

Wahlversammlung in Ihrer Region erhalten Sie in Kürze. 

Da viele Kolleginnen und Kollegen neu in die Mitarbeitervertretung (MAV) gewählt worden 

sind und sich noch in die Materie einarbeiten, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick 

über die Struktur und Gremien unserer Diözesanen Arbeitsgemeinschaft geben. 

Was ist die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen? 

Die Mitarbeitervertretungen im Bereich der Caritas in der Erzdiözese Freiburg bilden die 

Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen „B“ (DiAG MAV B). Die 

Mitarbeitervertretungen der Einrichtungen der verfassten Kirche (z.B. Bistumseinrichtungen, 

Kirchengemeinden) werden der Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen 

„A“ (DiAG MAV A) zugeordnet. 

Ziel der Diözesanen Arbeitsgemeinschaften ist es, sich für die Interessen der 

Mitarbeitervertretungen einzusetzen und sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die 

Aufgaben sind in § 25 Absatz 2 der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) geregelt. Dazu 

gehören insbesondere: 

▪ Gegenseitiger Informations- und Erfahrungsaustausch 

▪ Beratung der Mitarbeitervertretungen in Fragen des Mitarbeitervertretungsrechtes 

▪ Förderung der Anwendung der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) 

▪ Sorge um die Schulung der Mitarbeitervertreterinnen und -vertreter 

▪ Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortentwicklung der Mitarbeitervertretungsordnung 

▪ Wahl der Mitglieder der Mitarbeiterseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) für 

die Erzdiözese Freiburg 

▪ Abgaben von Stellungnahmen zu Vorhaben der Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) 

nach Aufforderung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Kommission; 

Erarbeitung von Anregungen an die AK zur Fortentwicklung der 

Arbeitsvertragsrichtlinien für den Caritasbereich (AVR) 

▪ Mitwirkung bei der Besetzung des Kirchlichen Arbeitsgerichts und der Einigungsstelle 
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Jährlich findet im Oktober die Vollversammlung der Mitarbeitervertreterinnen und -vertreter 

statt. Zusätzlich gibt es regelmäßig regionale und einrichtungsbezogene 

Informationsveranstaltungen. Im Forum Tarif werden die aktuellen Tarifentwicklungen mit 

Mitarbeitervertreterinnen und -vertretern aus den verschiedenen Berufsgruppen diskutiert, 

Tarifaktionen geplant und Anregungen zur Fortentwicklung der AVR erarbeitet.  

Aus welchen Gremien besteht die DiAG MAV B? 

Organe der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft sind die Vertreterversammlung und die 

Sprechergruppe. Aufgaben, Zusammensetzung und Befugnisse werden in der Verordnung 

über die Diözesanen Arbeitsgemeinschaften für Mitarbeitervertretungen (DiAG-VO) geregelt. 

Was ist die Vertreterversammlung? 

Die Vertreterversammlung besteht aus regional entsandten Mitarbeitervertreterinnen 

und -vertretern. Auf Ebene jedes Stadt-, Kreis- oder Bezirkscaritasverbandes in der 

Erzdiözese Freiburg wählen die Mitarbeitervertretungen jeweils drei Vertreterinnen oder 

Vertreter für die Vertreterversammlung. Die Amtszeit beträgt vier Jahre und die Wahlen 

finden innerhalb von sechs Monaten nach den regulären MAV-Wahlen statt.  

Die Vertreterversammlung tritt in der Regel einmal jährlich zusammen, um sich mit der 

Sprechergruppe über aktuelle Themen auszutauschen.  

Zu ihren Aufgaben gehören: 

▪ Wahl der Mitglieder der Sprechergruppe DiAG MAV B 

▪ Entgegennahme und Beratung des Tätigkeitsberichtes der Sprechergruppe  

▪ Beratung und Beschlussfassung über die in der MAVO festgelegten Aufgaben der 
Arbeitsgemeinschaft 

▪ Wahl der Beisitzerinnen und Besitzer der Mitarbeiterseite der diözesanen AVR-
Schlichtungsstelle   

Wie setzt sich die Sprechergruppe zusammen und welche Aufgaben hat sie? 

Die Sprechergruppe besteht aus neun Mitgliedern und wird alle vier Jahre in der 

Vertreterversammlung gewählt. Die Mitglieder der Sprechergruppe werden immer ein Jahr 

nach den regelmäßigen MAV-Wahlen gewählt. Die Wahl findet im nächsten Jahr, also 2027 

statt.  

Die Sprechergruppe übernimmt die Aufgaben der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft, soweit 

sie nicht ausdrücklich der Vertreterversammlung vorbehalten sind. Sie führt die laufenden 

Geschäfte, setzt Beschlüsse der Vertreterversammlung um und ist dieser gegenüber 

rechenschaftspflichtig. 

Jedes Mitglied ist für einen regionalen Bereich zuständig und erste Ansprechpartnerin 

bzw. erster Ansprechpartner für die Mitarbeitervertretungen. Die Sprechergruppe lädt 

regelmäßig zu regionalen Informationstagen ein, steht in engem Austausch mit den MAVen 

und steht diesen beratend zur Seite.  

Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle unterstützen die Sprechergruppe bei laufenden 

Aufgaben und beraten sowohl die Sprechergruppe als auch die MAVen in juristischen 

Fragen des kollektiven Arbeitsrechts. 
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Was ist die Bundesarbeitsgemeinschaft für Mitarbeitervertretungen (BAG MAV)? 

Auf Bundesebene sind alle 38 Diözesanen Arbeitsgemeinschaften zur 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Mitarbeitervertretungen (BAG MAV) zusammengeschlossen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft vertritt die Interessen ihrer Mitglieder auf 

Bundesebene gegenüber der Deutschen Bischofskonferenz und dem Verband der 

Diözesen Deutschlands (VDD). Sie erarbeitet Vorschläge und Stellungnahmen zur 

Weiterentwicklung des kirchlichen kollektiven Arbeitsrechts und lädt die Mitglieder 

regelmäßig zum Informations- und Erfahrungsaustausch. Die BAG MAV wirkt außerdem bei 

der Besetzung des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes (Revisionsinstanz) mit.  

Aus jeder (Erz-) Diözese werden zwei Delegierte zur Mitgliederversammlung der BAG MAV 

entsandt, die jeweils den verfassten Kirchenbereich "A" und den Caritasbereich "B" 

repräsentieren. 
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